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Thema

Früh erkennen, besonnen handeln
Die Kinderschutzoffensive des Deutschen Roten Kreuzes
in Niedersachsen

■ Andreas Bergmann

Der Schutz von Kindern vor Gewalt und
Vernachlässigung ist in Kindertagesein-
richtungen ein aktuelles Thema. Das
Deutsche Rote Kreuz in Niedersachsen
hat deshalb für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in seinen über 300 Kinderta-
geseinrichtungen ein eigenes Qualifizie-
rungsprojekt durchgeführt.

Mit dem § 8a KJHG hat der Schutz des
Kindes vor psychischer und physischer
Gewalt eine neue Bedeutung bekommen.
So müssen die öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe mit den Trägern von Kinderta-
geseinrichtungen eine Vereinbarung
schließen, die sicherstellen soll, dass die
Fachkräfte in den Einrichtungen den
Schutzauftrag wahrnehmen. Hieraus er-
gibt sich für den freien Träger der Ju-
gendhilfe der Auftrag, dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Kinderschutzauftrag umge-
setzt wird.

Für die Fachkräfte in Kindertagesstät-
ten stellen sich mit dem neuen Gesetz die
schon bekannten Fragen des Kinder-
schutzes zum Teil auf neuartige Weise:
Sie sollen »gewichtige Anhaltspunkte für
eine Kindeswohlgefährdung« identifizie-
ren und eine »Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos« vornehmen; sie sind aufge-
fordert, mit »insoweit erfahrenen Fach-
kräften« zusammenzuarbeiten und bei
Eltern auf die Inanspruchnahme von Hil-
fen hinzuwirken.

Für das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
ergibt sich neben dem gesetzlichen Auf-
trag eine zusätzliche Handlungsverpflich-
tung aus dem Leitbild der DRK-Kinder-
tageseinrichtungen:
• »Wir sind nicht bereit, Unmenschlich-

keit hinzunehmen und erheben des-
halb, wo geboten, unsere Stimme gegen
ihre Ursachen.«

• »Besondere Aufmerksamkeit richten
wir auf Kinder, die von der Gesellschaft
ausgegrenzt bzw. benachteiligt wer-
den.«
Der DRK-Landesverband Niedersach-

sen leitet daraus für sich den Anspruch

ab, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
so zu qualifizieren, dass sie den aktuellen
gesetzlichen Hintergrund einschließlich
der Vereinbarung kennen, Anzeichen von
Gewalt gegen Kinder rechtzeitig merken
und wissen, wie sie in entsprechenden Si-
tuationen sachgerecht handeln können.
Diese Aufgabe wird im Rahmen der
DRK-Kinderschutzoffensive seit Herbst
2007 im Rahmen eines Projektes in Ko-
operation mit der Landesstelle Jugend-
schutz Niedersachsen (LJS) in drei Stufen
umgesetzt.

1. Stufe: Grundlagen information

In den Jahren 2007 und 2008 wurden
für die Kita-Leitungskräfte eintägige de-
zentrale Informationsveranstaltungen zu
der gesamten Thematik angeboten, insbe-
sondere zu den gesetzlichen Vorgaben,
der Zusammenarbeit mit den Eltern und
dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe.

2. Stufe: Vertiefungsseminare

Seit 2008 finden für die pädagogischen
Fachkräfte der über 300 DRK-Kinderta-
geseinrichtungen Vertiefungsseminare als
dezentrale Fortbildungsveranstaltungen
(dreimal zwei Tage) zum gesamten Kom-
plex der Kindeswohlgefährdung statt. Die
Ziele der Vertiefungsseminare sind im
Wesentlichen:
• Auseinandersetzung mit den einschlägi-

gen rechtlichen Grundlagen
• Stärkung der Kompetenzen zur Wahr-

nehmung und Beurteilung von Kindes-
missbrauch und Kindeswohlgefähr-
dung

• Reflexion der eigenen Haltung zum
Thema Kinderschutz

• Auseinandersetzung mit den Dimensio-
nen von Gewalt gegen Kinder

• Vermittlung von Methoden zur Risi-
koeinschätzung und Verdachtsabklä-
rung
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• Vermittlung von Handlungsorientie-
rungen für die Kooperation
Inhalte der Vertiefungsseminare sind:

Baustein 1: Umsetzung des Schutzauf-
trags bei Kindeswohlgefährdung

• Rechtliche Grundlagen des Schutzauf-
trags: Inhalte, Hintergründe, fachliche
Einordnung, Abgrenzung zwischen
staatlichem Kinderschutz und Eltern-
rechten

• Umsetzung des Schutzauftrags in der
Kita: die Rolle der Kita, Kriterien für
die Gefährdungseinschätzung, Zu-
sammenarbeit mit externen Fachkräf-
ten und dem Jugendamt, Fallmanage-
ment und Vernetzung

Baustein 2: Zusammenarbeit mit Eltern
in Krisensituationen
• Formen von Elternarbeit
• Elterngespräche in Krisensituationen
• Einbeziehung der Kinder
• Dokumentation und Ergebnissicherung

Baustein 3: Formen und Folgen von
Kindesmisshandlung und Kindesvernach-
lässigung

• Körperliche, seelische, sexuelle Gewalt
gegen Kinder und Vernachlässigung,
akute und chronische Problemlagen

• Hintergründe und Risikofaktoren, Dy-
namik von Gewaltproblemen in Fami-
lien

• Folgen für Kinder, Resilienz

• Rolle der Kita bei Intervention und Prä-
vention

3. Stufe: Weiterbildung zur
DRK-Kinderschutzfachkraft

Ab 2010 können sich sozialpädagogi-
sche Fachkräfte während einer dreitägi-
gen Weiterbildung zu DRK-Kinder-
schutzbeauftragten qualifizieren. Vor-
aussetzung ist die Teilnahme an den
Vertiefungsseminaren und eine mehr-
jährige Berufspraxis. Ziel ist es, die Teil-
nehmer unter Berücksichtigung des
DRK-Qualitätsstandard Kinderschutz
zu schulen, damit sie bei Fragen von
Kindeswohlgefährdung kitainterne Pro-
zesse beratend begleiten können und da-
durch auch zur Qualitätssicherung im
Rahmen des Kinderschutzes im DRK
beizutragen.

»Guter Kinderschutz ist kein Zufall«

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz auf einen Blick: das Inhaltsverzeichnis von SGB XII als Grafik, in der die Größe der Wörter
ihrer Häufigkeit entsprechend dargestellt werden.
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